
Bekanntmachung der Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung am  
22. Januar 2024 

 
Nachfolgende Beschlüsse, wurden unter folgenden Tagesordnungspunkten beschlos-
sen: 
 
TOP 46.2 Bebauungsplan „In den Haseln Ost“ 
 

 Erneuter Aufstellungsbeschluss 
 Billigung des Plankonzepts 
 Beauftragung der Verwaltung zur Durchführung der Offenlage 

 
V – GR 01/2024 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt mit 
 
Ja  9 Stimme(n) 
Nein  1 Stimme(n) 
Enthaltungen  0 Stimme(n) 
 
den nachfolgenden Punkten mehrheitlich zu: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt erneut die Aufstellung des Bebauungsplans „In den 
Haseln Ost“ gem. § 2 BauGB. 

2. Der Gemeinderat billigt den vorliegenden Offenlageentwurf zum Bebauungsplan 
mit örtlichen Bauvorschriften „In den Haseln Ost“ 

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der Offenlage, 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB. 

 
 
TOP 46.3 Wasserversorgung Gemeinde Wittnau 
 

 Informationen zur geplanten Erweiterung/Sicherung der Wasserver-
sorgung für den Bereich „Stöckenhöfe“ durch den Bau einer Ringlei-
tung 

 Beratung und Beschlussfassung  
 

V – GR 02/2024 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat stimmt den geschätzten Kosten, in Höhe von 282.000 € netto, für die 
Mitverlegung einer Ortsnetz-Wasserleitung im Zuge der Verlegung einer Verbands-
Transportleitung zu.  
 
TOP 46.4 Wasserversorgung Gemeinde Wittnau 
 

 Geplante Teilsanierung der Wasserleitung im Bereich der Alemannen-
straße zwischen der Kreuzung Kirchweg/Alemannenstraße und der 
Kreuzung Alemannenstraße/Schönbergstraße 

 Beauftragung zur Durchführung der Ausschreibung und Umsetzung 
der Maßnahme 

 
V – GR 03/2024 



Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro Raupach & Stangwald die vorgestellte 
Ausschreibung für die Teilsanierung der Wasserleitung zwischen der Kreuzung Kirch-
weg/Alemannenstraße und der Kreuzung Alemannenstraße/Schönbergstraße durchzu-
führen. 
 
 
TOP 46.5 Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen in der Gemeinde Witt-

nau 
 

 Vorstellung des Raumkonzeptes und der Kostenberechnung 
 Beratung und Beschlussfassung 

 
V – GR 04/2024 

 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat Wittnau nimmt das vorgestellte Raumkonzept und die Kostenberech-
nung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung die notwendigen Schritte für die Um-
setzung der Sanierungsarbeiten vorzubereiten und umzusetzen. 
 
Der Gemeinderat beauftragt Herrn Dieter Bauer mit der Planung und der Koordinierung 
der erforderlichen Arbeiten sowie der Baubegleitung.  
 
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Arbeiten zum Austausch der Dachfenster an 
die Fa. Faller zum Preis von 20.912,41 €, der Vergabe der Elektroarbeiten an die Fa. ELH 
zum Preis von 10.732 € und der Vergabe der Sanitärarbeiten an die Fa. ELH zum Preis 
von 12.963 € zu.  
 
Die weiteren Arbeiten werden nach Möglichkeit durch die Bauhofmitarbeiter ausgeführt. 
Wenn erforderlich, werden zum jeweiligen Gewerk Fachleute hinzugezogen. 
 
 
TOP 46.6 Vorberatung Haushaltsplan 2024 
 

 Vorstellung des aktualisierten Entwurfs zum Haushaltsplan 2024 
 Beratung und Beschlussfassung  

 
V – GR 05/2024 

 
Beschluss: - einstimmig - 
 
Der Gemeinderat nimmt die vorgetragenen Zahlen zur Kenntnis und beauftragt das 
Rechnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental mit der Erstellung des Haus-
haltsplanes und der Haushaltsatzung 2024 auf Basis dieser Zahlen.  
 
Aufgrund der schwierigen Finanzlage der Gemeinde sind Ausgaben über einer Gesamt-
summe von 3.000 € vor der Anschaffung auf Notwendigkeit zu prüfen und dem Bürger-
meister und Gemeinderat mit einer Begründung versehen, zur Entscheidung vorzule-
gen.  
 
Die Antragsteller (Verantwortliche Personen in den Bereichen Kindergarten, Schule, 
Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung, Freiwillige Feuerwehr, Forst, Bauhof und Verwal-
tung) haben ihre Anträge schriftlich zu stellen und in der Begründung darzustellen, wa-
rum die Ausgabe notwendig ist und ob es ggfls. günstigere Alternativen gibt. 


